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im Landesarchiv niedergelegt. Die Karte im Maßstab 1 : 1 000 
ist auch zur Information auf der Homepage der Senatsverwal-
tung für Stadt entwicklung, Bauen und Wohnen über das Geo-
portal abrufbar.“

2. Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Abgrenzung des Sanierungsgebietes (Teilberei-
che der Blöcke 3 und 6) ist in der Übersichtskarte der Anla-
ge zu dieser Verordnung dargestellt. Im Zweifelsfall be-
stimmt sich die Abgrenzung nach Absatz 2. Die Anlage ist 
Bestandteil dieser Verordnung.“

b) Die Anlage erhält die aus dem Anhang zu dieser Verordnung 
ersichtliche Fassung.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 25. Januar 2022

Der Senat von Berlin

Franziska  G i f f e y
Regierende Bürgermeisterin

Andreas  G e i s e l
Senator für Stadtentwicklung, 

Bauen und Wohnen
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Auf Grund des § 162 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 und Ab-
satz 2 Satz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. I S. 4147) 
geändert worden ist, in Verbindung mit § 24 Absatz 1 Satz 1 und 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1119) geändert 
worden ist, verordnet der Senat:

Artikel 1
§ 1 der Zehnten Verordnung über die förmliche Festlegung von 

Sanierungsgebieten vom 18. November 1994 (GVBl. S. 472), die 
zuletzt durch Verordnung vom 12. Februar 2013 (GVBl. S. 30) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Der räumliche Geltungsbereich des Sanierungsgebietes 
Nummer 7 Treptow - Niederschöneweide (Teilbereiche der Blö-
cke 3 und 6) umfasst die Grundstücke innerhalb der in der Karte 
im Maßstab 1 : 1 000 abgegrenzten Flächen; im Übrigen wird 
die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes hiermit gemäß 
§ 162 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 des Baugesetzbuchs 
ab dem 3. März 2022 aufgehoben. Ein Auszug aus der Karte im 
Maßstab 1 : 1 000 mit der rechtsverbindlichen flurstücksgenauen 
Abgrenzung des Sanierungsgebietes (Teilbereiche der Blöcke 3 
und 6) ist zur kostenfreien Ansicht während der Dienststunden 

Zweite Verordnung
zur Änderung der Zehnten Verordnung 

über die förmliche Festlegung von Sanierungsgebieten
Vom 25. Januar 2022
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Anhang zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b

Anhang zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b 

 

 

 


	Inhalt
	Zweite Verordnung zur Änderung der Zehnten Verordnung über die förmliche Festlegung von Sanierungsgebieten vom 25. Januar 2022
	Verordnung zur Anpassung und Erweiterung der Laufbahnfachrichtung technische Dienste vom 8. Februar 2022


